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Einleitung

Auf der 31. Rotkreuz-Konferenz im Jahre 2011 stellten die Staaten und das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) (erneut) fest, dass im humani-
tären Völkerrecht die mangelnde Rechtsbefolgung eine der größten Herausforde-
rungen ist. Trotz sich wandelnder Konfliktsituationen und neuer Probleme und
Anwendungsbereiche besteht weitgehend Einigkeit, dass das humanitäre Völker-
recht auch diese neuen Situationen regeln kann, das Recht jedoch nicht oder
wenig befolgt wird.1 Zudem gibt es keine funktionierenden Durchsetzungsinstru-
mente: Grundsätzlich obliegt auch im humanitären Völkerrecht die Rechtsdurch-
setzung den einzelnen Staaten und es gibt wenig bis keine internationale Durch-
setzungsmechanismen. Die Vielzahl der bewaffneten Konflikte der Gegenwart
sind jedoch nicht-internationale bewaffnete Konflikte, die sich auch dadurch
kennzeichnen, dass den Staaten regelmäßig die Fähigkeit fehlt, völkerrechtliche
Regeln einzuhalten und durchzusetzen, da sie entweder bereits so geschwächt
sind, dass sie nicht die Kapazitäten haben, das Recht durchzusetzen oder eine
bewaffnete nicht-staatliche Gruppe die Kontrolle über ein bestimmtes Territo-
rium übernommen hat.2

Nicht-internationale bewaffnete Konflikte finden in Räumen begrenzter Staat-
lichkeit statt, wie sie Gegenstand des interdisziplinären Sonderforschungsbe-
reichs SFB700 „Räume begrenzter Staatlichkeit“ waren, an dem diese Arbeit in
wesentlichen Teilen entstand. Nach dem Verständnis des SFB sind Räume be-
grenzter Staatlichkeit solche, in denen staatliche Akteure mit nicht-staatlichen
Akteuren um die Regel(durch)setzungsfähigkeit bzw. das Gewaltmonopol kon-
kurrieren und in denen die staatliche Fähigkeit zur Durchsetzung verbindlicher
Regeln oder des Gewaltmonopols zumindest zeitweise eingeschränkt ist.3 Daher
kann auch die Durchsetzung des humanitären Völkerrechts nicht durch den Staat
selbst, sondern nur durch die bewaffnete nicht-staatliche Gruppe oder die inter-
nationale Gemeinschaft erfolgen.

1 Lamp hingegen argumentiert, dass den „neuen Kriegen“ bereits ein anderes Kon-
zept von Krieg zugrundliegt als es im humanitären Völkerrecht vorausgesetzt wird, vgl.
Lamp, Conceptions of War and Paradigms of Compliance, 16 Journal of Conflict &
Security Law 2011, 225 ff.

2 Krieger, Inducing Compliance in Areas of Limited Statehood, in: Krieger, Inducing
Compliance with International Humanitarian Law, 504, 505 f.

3 Draude/Schmelzle/Risse, SFB 700: Grundbegriffe der Governanceforschung, SFB-
Governance Working Paper Series, Nr. 36, 9; Risse, Governance Configurations in
Areas of Limited Statehood, SFB-Governance Working Paper Series Nr. 32, 6 f.



Vor diesem Hintergrund lud die 31. Rotkreuz-Konferenz das IKRK ein zu un-
tersuchen, wie die Rechtsbefolgung und die Rechtsdurchsetzung erhöht werden
kann:

„[T]o pursue further research, consultation and discussion in cooperation with States
and, if appropriate, other relevant actors, including international and regional organi-
sations, to identify and propose a range of options and its recommendations to (. . .)
enhance and ensure the effectiveness of mechanisms of compliance with interna-
tional humanitarian law.“4

Dies führte zu einem vierjährigen Konsultationsprozess über die Entwicklung
neuer Durchsetzungsinstrumente und der Schaffung eines Befolgungsmechanis-
mus.5 Als mögliche Elemente eines solchen Befolgungsmechanismus wurden ein
regelmäßiges Staatentreffen mit Berichtspflichten über die Umsetzung und Ein-
haltung humanitärer Verpflichtungen, thematische Diskussionen über aktuelle
Entwicklungen und Herausforderungen im humanitären Völkerrecht sowie die
Etablierung eines spezifischen Untersuchungs- und Überprüfungsmechanismus
identifiziert.6 Ein Einbezug von bewaffneten nicht-staatlichen Gruppen war nicht
vorgesehen, obwohl Einigkeit besteht, dass auch diese zur Einhaltung des hu-
manitären Völkerrechts angehalten werden müssen. Im Dezember 2015 fand die
32. Rotkreuz-Konferenz in Genf statt, auf der auch über den Befolgungsmecha-
nismus entschieden wurde. Dabei konnten sich die Staaten nicht darauf einigen,
einen solchen zu etablieren. Sie entschieden sich stattdessen, in den nächsten vier
Jahren auf zwischenstaatlicher Ebene auf eine bessere Umsetzung des humanitä-
ren Völkerrechts hinzuwirken.7 Auch die 33. Rotkreuz-Konferenz im Dezember
2019 brachte im Hinblick auf diese Fragestellung keinen Fortschritt.

Die dargestellte Entwicklung beinhaltet drei wesentliche Punkte:

• Es gibt keinen funktionierenden staatlichen Mechanismus, mit dem Parteien
eines Konflikts und insbesondere bewaffnete nicht-staatliche Akteure zur
Rechtsbefolgung angehalten werden können und das humanitäre Völkerrecht
wirksam durchgesetzt werden kann.

• Bewaffnete nicht-staatliche Akteure haben weder Einfluss auf weitere Ent-
wicklungen, noch sind (momentan) Mechanismen vorgesehen, mit denen sie
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auch gegenüber den Staaten die Einhaltung ihrer rechtlichen Pflichten darle-
gen können.

• Nichtregierungsorganisationen und dem IKRK sollen im weiteren Prozess der
Rechtsumsetzung und Rechtsdurchsetzung keine besondere Rolle zukommen,
es soll zukünftig nur ein zwischenstaatlicher Prozess stattfinden.

Diese Punkte stehen jedoch im Widerspruch zu aktuellen tatsächlichen Ent-
wicklungen und sind wohl gleichzeitig Folge derselben: Die Anzahl der nicht-
internationalen bewaffneten Konflikte weltweit ist in den letzten Jahren deutlich
gestiegen, und damit einhergehend auch die Existenz von bewaffneten nicht-
staatlichen Gruppen. Nicht-internationale bewaffnete Konflikte sind regelmäßig
von asymmetrischen Strukturen gekennzeichnet, bei denen sich ungleiche Par-
teien gegenüberstehen, die auf grundlegend unterschiedliche personelle und
materielle Kapazitäten zurückgreifen,8 und die sich schon aufgrund dieser un-
gleichen Kapazitäten oftmals nicht offen begegnen.9 Die Asymmetrien betreffen
verschiedene Bereiche wie militärische Kapazitäten, wirtschaftliche Mittel oder
den Zugang zu Kommunikation.10 Die Asymmetrie zwischen den Parteien be-
deutet, dass die bewaffneten nicht-staatlichen Gruppen häufig auf unkonventio-
nelle und auch rechtswidrige Methoden der Kriegsführung zurückgreifen (müs-
sen).11 Die Beteiligung bewaffneter nicht-staatlicher Gruppen führt vermehrt zu
Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, die in die Kämpfe mit einbezogen wird und
zu Verletzungen des humanitären Völkerrechts.12

Insgesamt muss die Durchsetzung des humanitären Völkerrechts auch und ge-
rade gegenüber bewaffneten nicht-staatlichen Gruppen gestärkt werden.13 So
führt der UN-Generalsekretär explizit aus, dass nur die Einbindung von bewaff-
neten nicht-staatlichen Gruppen zu einem besseren Schutz von Zivilisten in be-
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